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1 Einleitung: Das Niedersächsische Tierarten-Erfassungsprogramm

Eine große Anzahl heimischer Tierarten ist in ihrem
Bestand bedroht. Um die Bestände dieser bedrohten
Arten vor Ort schützen zu können, muss zunächst
einmal bekannt sein, wo die jeweilige Art vorkommt.
Das Zusammentragen und Bearbeiten dieser Informati-
onen durch die Fachbehörde für Naturschutz im Nieder-
sächsischen Landesamt für Ökologie (NLÖ) steht in
Zusammenhang mit den Aufgaben, die sie gemäß § 57
des Niedersächsischen Naturschutzgesetztes (NNatG) zu
erfüllen hat, nämlich
T Untersuchungen zur Verwirklichung der Ziele des

Naturschutzes und der Landschaftspflege durchzu-
führen,

T die Naturschutzbehörden und andere Stellen in Fra-
gen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu
beraten,

T die Öffentlichkeit über Naturschutz und Landschafts-
pflege zu unterrichten,

T die Aufgaben der staatlichen Vogelschutzwarte
wahrzunehmen.

Aus diesem Grunde begann die Fachbehörde für Natur-
schutz bereits vor rund 25 Jahren mit der landesweiten
Durchführung eines Tierarten-Erfassungsprogramms mit
dem Ziel, möglichst viele Informationen über zumindest
einen Teil der in Niedersachsen vorkommenden Tier-
arten zusammen zu tragen. Da eine auch nur annä-
hernd flächendeckende Kartierung der Fauna Nieder-
sachsens mit hauptamtlichen Mitarbeitern allein
überhaupt nicht realisierbar wäre, werden ständig inte-
ressierte Privatpersonen oder -gruppen für eine ehren-
amtliche Mitarbeit gesucht, um deren aktuelle Kennt-
nisse über die heimische Tierwelt für die Naturschutzar-
beit nutzbar zu machen.

Da in Niedersachsen vermutlich mehr als 35.000 Tier-
arten vorkommen, ist es unmöglich, über alle Arten
bzw. Artengruppen gleich gut informiert zu sein. Die
Auswahl der Arten bzw. Artengruppen des Tierarten-
Erfassungsprogramms muss sich deshalb auf vergleichs-
weise kleine Ausschnitte der heimischen Fauna
beschränken. Da viele Arten bzw. Artengruppen
bestenfalls nur einzelnen Spezialisten bekannt sind,
wurde bei der Auswahl der landesweit zu erfassenden
Tiergruppen auf einen gewissen Bekanntheitsgrad
geachtet, um einen möglichst großen Interessenten-
kreis mit der Zielsetzung anzusprechen, ein möglichst
flächendeckendes Beobachtungsnetz für ganz Nieder-
sachsen aufzubauen. Eine Übersicht, welche Artengrup-
pen erfasst werden, finden Sie im Kapitel 2.

Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl der Tiergrup-
pen und -arten sind deren Indikatorfunktionen für die
Ausprägung und Qualität verschiedener Lebensräume.
Gebiete, in denen diese Tiere vorkommen, sind oftmals
auch wichtige Lebensstätten für andere Arten mit
besonderen Ansprüchen. Darüber hinaus sind aber auch
Angaben zu weniger bekannten oder als weniger
attraktiv empfundenen Arten für den Naturschutz
durchaus interessant, wenn diese Arten z. B. besondere
Qualitäten des Fundortes anzeigen. Aufgrund der
gegebenen Rahmenbedingungen werden aber leider
Sammlung und Interpretation solcher Daten Ausnah-
men bleiben müssen.

Durch die Datensammlung im Rahmen des Tierarten-
Erfassungsprogramms wurden die Kenntnisse über Ver-
breitung, Bestandsentwicklung oder Gefährdung vieler
Tierarten in Niedersachsen wesentlich verbessert. Die
Gefährdungssituation einzelner Arten kann besser
beurteilt werden, und neben negativen lassen sich
erfreulicherweise auch positive Bestandsentwicklungen
nachweisen. Die zusammengetragenen Daten waren
und sind Grundlage verschiedener Artenschutzpro-
gramme und -maßnahmen sowie einer Vielzahl von
Stellungnahmen und Planungen der Naturschutzver-
waltung sowie anderer Planungsträger (vgl. SCHUPP et
al. 2001). Wie die Nachweiskarten für einzelne Arten-
gruppen gleichwohl belegen (s. Anhang), bestehen
trotz umfangreicher Bemühungen einer großen Anzahl
engagierter ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Wissenslücken bezüglich des Verbreitungs-
bildes vieler Arten der untersuchten Artengruppen in
Niedersachsen.

Ein Ziel des Niedersächsischen Tierarten-Erfassungs-
programms in den kommenden Jahren soll es daher
sein, neben der möglichst kontinuierlichen weiteren
Beobachtung bekannter Vorkommen auch die »weißen
Flecken« verstärkt zu bearbeiten, um bestehende
Lücken zu füllen.

Der Schwerpunkt der Niedersächsischen Naturschutz-
verwaltung wird in den nächsten Jahren die Verwirk-
lichung des EU-Programms »Natura 2000« sein. Hierbei
wird es um die Umsetzung der sogenannten Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (»FFH-Richtlinie«) der EU
(»Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie wildle-
benden Tiere und Pflanzen«) und der Vogelschutzricht-
linie (79/409/EWG) gehen.

Aus diesem Grund möchten wir die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen, bei Ihren
Beobachtungen/Kartierungen den Schwerpunkt auf die
Untersuchung der »FFH-Arten« zu legen (s. Tab. 4,
S. 19). Bei der gezielten Suche nach diesen Arten sollten
nach Möglichkeit auch die Begleitarten der jeweiligen
Tiergruppe, also z. B. in einem mesotrophen Moor-
weiher neben der FFH-Art Große Moosjungfer Leucor-
rhinia pectoralis auch alle anderen Libellen-Arten, kar-
tiert werden.

Die im Tierarten-Erfassungsprogramm standard-
mäßig erhobenen Tiergruppen sind für die qualitative
Beurteilung vieler FFH-Lebensraumtypen sehr gut
geeignet (vgl. Handbuch des Bundesamts für Natur-
schutz, SSYMANK et al. 1998). Dies gilt ebenso für eine
Reihe weiterer Tiergruppen, z. B. Hautflügler oder
Käfer, von denen einzelne Arten (z. B. Großer Eichen-
bock, Hirschkäfer) bereits seit längerer Zeit im Rahmen
des Tierarten-Erfassungsprogramms von besonders spe-
zialisierten ehrenamtlichen Bearbeiterinnen und Bear-
beitern mit dem Meldebogen »Wirbellose allgemein«
erfasst werden (s. Kap. 2).

Weitere für die Qualitätsbeurteilung geeignete Tier-
gruppen, die das Bundesamt für Naturschutz in seinem
o. g. Handbuch darüber hinaus noch aufführt, können
aus Personalgründen derzeit im Tierarten-Erfassungs-
programm nicht bearbeitet werden. Es handelt sich
dabei v. a. um Artengruppen wie Wanzen, Zikaden,
Spinnen und zahlreiche Käferfamilien.

3Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 5/01 - Suppl. Tiere



Wer kann mitarbeiten?

Dieses Heft richtet
sich an alle am
Natur- und
Artenschutz
Interessierten,
die zur
Erhaltung
unserer
vielfältigen
heimischen
Tierwelt
beitragen
möchten.

Sie werden über Ihre
Möglichkeit zur Mitar-
beit sowie die Art und
Weise, wie die von Ihnen
ermittelten Beobach-
tungsdaten von uns ver-
arbeitet und eingesetzt

werden, informiert. Darüber hinaus sollen die Ergebnis-
se von inzwischen mehr als 20 Jahren ehrenamtlicher
Mitarbeit in Form eines groben Überblicks dargestellt
werden. Wir hoffen, auf diesem Wege viele neue ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen
zu können. Besonders die vielen begeisterten, oft her-
vorragend qualifizierten Freizeit-Naturforscher und
-forscherinnen, die sich mit der Fauna, aber auch mit
der Flora, der Mineralogie oder Naturfotografie
beschäftigen und nebenbei faunistische Beobachtun-
gen notieren, möchten wir hier ansprechen. Ihre Kennt-
nisse stellen einen Schatz dar, der leider allzu oft nur
einem kleinen Kreis Gleichgesinnter bekannt ist und
deshalb der täglichen Naturschutzarbeit nicht zugute
kommen kann. Das Tierarten-Erfassungsprogramm ver-
steht sich hier als »Schnittstelle« zwischen engagierten
Privatleuten und der Naturschutzarbeit innerhalb und
außerhalb von (Naturschutz-) Behörden. So konnte das
heute bestehende Informationskataster mit einem
Datenbestand von mehr als 500.000 Einzelmeldungen
nur dank der tatkräftigen Unterstützung vieler faunis-
tisch interessierter Privatpersonen aufgebaut werden.

2 Grundsätzliches zur Kartierung
Bearbeitungsgebiet

Das Bearbeitungsgebiet des Tierarten-Erfassungspro-
gramms umfasst die gesamte Fläche Niedersachsens,
eingeschränkt auch Bremen, Bremerhaven und den süd-
lich der Elbe gelegenen Teil Hamburgs. Da das NLÖ aus-
schließlich für Niedersachsen zuständig ist, werden nur
Daten aus Niedersachsen bewertet und für Aussagen zu
Einzelflächen herangezogen. Die Daten aus Bremen
und Bremerhaven sowie aus Hamburg südlich der
Süderelbe können dagegen nur eingeschränkt verwen-
det werden, z. B. für die Erarbeitung von Verbreitungs-
karten und Roten Listen.

Die Schwerpunkte der Erfassung liegen zwar in der
Regel in der freien Landschaft, der Siedlungsbereich
sollte jedoch keinesfalls unberücksichtigt bleiben; befin-
den sich hier doch wichtige (Teil-) Lebensräume sog.
kulturfolgender Tierarten, die gerne solche Siedlungs-
strukturen, wie z. B. Gärten oder Dachböden, nutzen.
Als Beispiele seien hier verschiedene Fledermausarten
oder xylobionte (holzbewohnende) Käfer in alten
Bäumen genannt.

Hinweise zur Geländearbeit

Der jeweils günstigste Zeitraum sowie die Methodik für
die Kartierung einer Art bzw. Artengruppe ergibt sich
aus der Biologie der jeweiligen Art(en). Einzelheiten
können Sie der Fachliteratur sowie dem Informations-
dienst Naturschutz Niedersachsen 4/98 (BRINKMANN
1998) entnehmen; Hinweise speziell zur Kartierung von
Heuschrecken finden Sie im Informationsdienst Natur-
schutz Niedersachsen 2/95 (GREIN 1995a), den Sie bei
uns anfordern können. Bei speziellen Fragen stehen die
Fachleute der Fachbehörde für Naturschutz zur Verfü-
gung oder können Personen mit speziellen Artkenntnis-
sen benennen. Eine Liste mit Ansprechpersonen im NLÖ
finden Sie auf Seite 42.

Mit Personen, die Ihnen bei Ihren
Geländearbeiten begegnen
(insbesondere Landwirte,
Forstbedienstete, Jäger, Pächter,
Grundeigentümer), sollte
jede sich bietende Gelegenheit
zu einem erläuternden
Gespräch über Sinn und Ziel
Ihrer Kartierungsarbeit
genutzt werden, denn
Kommunikation kann
Verständnis und Interesse, oft
sogar aktive Förderung bewirken!

Zur Bewertung von Gebieten (vgl. Kap. 4) müssen die
Daten jeweils so aktuell und umfassend wie möglich
sein. Wir möchten Sie deshalb bitten, grundsätzlich
Daten auch aus solchen Gebieten zu melden, in denen
Sie bereits in Vorjahren kartiert haben, denn eine ver-
lässliche Beurteilung der Situation in einem Gebiet ist
besonders dann möglich, wenn die Verhältnisse längere
Zeit beobachtet worden sind. Da die Landschaft teilweise
sehr schnellen Veränderungen unterliegt, sind auch
Beobachtungsdaten häufig schnell veraltet und müssen
ständig aktualisiert werden (s. hierzu auch den entspre-
chenden Hinweis im Abschnitt 4 »Datenweitergabe«).
Darüber hinaus möchten wir anregen, dass Sie auch ver-
suchen, Ihre Beobachtungen auf benachbarte und
bisher weniger gut untersuchte Gebiete auszudehnen.

Bitte denken Sie daran, dass die Argumentationsbasis
des Naturschutzes um so besser ist, je genauer die Arten
bekannt sind, die auf einer Fläche vorkommen. Gebiete,
zu denen Daten nur unvollständig vorliegen, veraltet
sind oder gar gänzlich fehlen, werden bei Planungen
häufig nicht oder nicht genügend berücksichtigt. Bei
Stellungnahmen zu anderen Fachplanungen u.a. kön-
nen wir jeweils nur auf das uns bereits vorliegende
Datenmaterial zurückgreifen. Bitte senden Sie uns Ihre
Erhebungen deshalb möglichst gesammelt gleich nach
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Abschluss der Kartiersaison zu, denn bei eventuell erfor-
derlichen Rückfragen zu Ihren Meldungen erspart die-
ses Verfahren beiden Seiten Zeit und Kosten.

Naturschutz geht vor!

Beim Aufsuchen oder Bestimmen der einzelnen Tierar-
ten hat deren Schutz stets absoluten Vorrang – bitte
beachten Sie daher unbedingt die geltenden gesetz-
lichen Regelungen!

Für die Mitarbeit am Tierarten-Erfassungsprogramm
kann es erforderlich sein, einzelne Wirbellose, Lurche
oder Kriechtiere der besonders geschützten oder sogar
streng geschützten Arten zur Artbestimmung aufzu-
nehmen. Dafür ist eine Ausnahmegenehmigung nach
§ 20g Abs. 6 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz erforder-
lich. Diese Ausnahmegenehmigung kann auf Antrag
von der Bezirksregierung Hannover jeweils auf zwei
Jahre befristet zentral für ganz Niedersachsen erteilt
werden. Da die Fachbehörde für Naturschutz der
Bezirksregierung hier zuarbeitet, sollten entsprechende
Anträge (wie bisher) direkt an das NLÖ gerichtet wer-
den. Aktive Melderinnen und Melder der o. g. Tiergrup-
pen erhalten alle zwei Jahre vor Beginn der Kartier-
saison entsprechende Antragsformulare unaufgefordert
zugeschickt. »Neueinsteigern« senden wir die Unter-
lagen auf Wunsch gerne zu. Für Säugetiere wird eine
derartige pauschale Ausnahmegenehmigung aus Arten-
schutzgründen nicht erteilt.

Betretensrechte und Verbote

Das Betreten der freien Landschaft in Niedersachsen ist
geregelt durch Vorschriften im Niedersächsischen
Naturschutz- sowie im Feld- und Forstordnungsgesetz.
Die Vorschriften dieser Gesetze gelten selbstverständ-
lich auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Niedersächsischen Tierarten-Erfassungs-
programm. So muss z.B. eine gesonderte Befreiung von
den Schutzgebietsverordnungen bei der jeweils zustän-
digen Bezirksregierung (obere Naturschutzbehörde)
eingeholt werden, um in Naturschutzgebieten und
Nationalparken abseits der Wege kartieren und/oder
Tiere zum Zweck der Artbestimmung fangen zu dürfen.
Alle wichtigen Bestimmungen, die das Betreten der
freien Landschaft regeln, finden Sie in der Broschüre
»Auf Schritt und Tritt«, die Sie kostenlos beim Landwirt-
schaftsministerium beziehen können (Adressen der
genannten Behörden finden Sie bei SCHUPP et al.
2001).

Sicherheit vor Vollständigkeit

Wir bitten Sie um Verständnis für folgende Regelung:
Meldungen übernehmen wir nur, wenn wir davon über-
zeugt sind, dass die Artbestimmung korrekt ist. Würden
wir zweifelhafte Artmeldungen ungeprüft aufnehmen,
würde dies zu ärgerlichen und irreführenden Fehlern in
Veröffentlichungen (z. B. Verbreitungskarten) führen; die
Weitergabe solcher Meldungen könnte überdies nachtei-
lige Folgen für die Glaubwürdigkeit unserer Aussagen
haben. Aus diesem Grund bitten wir in Einzelfällen um
Belege der von Ihnen gemeldeten Arten (z. B. Foto, das
die Bestimmungsmerkmale deutlich erkennen lässt,
aber auch tote Exemplare, abgestreifte Schlangenhäute
oder Larvenhüllen bestimmter Arten von wirbellosen
Tieren). Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine Art für

Laien (und manchmal auch für Fachleute!) sehr schwie-
rig zu bestimmen ist und Irrtümer daher leicht möglich
sind. Nehmen Sie es uns daher bitte nicht übel, wenn
wir gelegentlich nochmals bei Ihnen nachfragen.

Eine kleine Auswahl in der Praxis bewährter Bestim-
mungsliteratur enthält Tabelle 1.

Tab. 1: Auswahl an empfehlenswerter Bestimmungsliteratur

Artengruppe Autor und Jahr
(vgl. Literaturverzeichnis)

Fauna allgemein SCHAEFER 2000
STRESEMANN 1990 ff.

Säugetiere BOYE 1978
GÖRNER & HACKETHAL 1988
HOFMANN 1988
KÖNIG 1976
SCHILLING, SINGER & DILLER 1983
SCHOBER & GRIMMBERGER 1998
STUBBE 1989
VAN DEN BRINK 1975

Lurche und
Kriechtiere

ARNOLD & BURTON 1983
BERNINGHAUSEN 1998
DIESENER & REICHHOLF 1986
ENGELMANN 1986
NABU Naturschutzbund Deutschland, LV
Brandenburg (Hrsg.) 1995
NÖLLERT & NÖLLERT 1992
STEINBACH, PODLOUCKY & ROCHÉ 2001

Fische LADIGES & VOGT 1979
MÜLLER 1983
MUUS & DAHLSTRÖM 1978
TEROFAL 1984

Weichtiere
des Binnenlandes
(Schnecken und
Muscheln)

FALKNER 1990
GLÖER & MEIER-BROOK 1994
KERNEY, CAMERON & JUNGBLUTH 1983

Libellen BELLMANN 1987
GERKEN & STERNBERG 1999
WENDLER & NÜSS 1994

Heuschrecken BELLMANN 1993a
BELLMANN 1993b
HORSTKOTTE, LORENZ & WENDLER 1991

Schmetterlinge EBERT, G. 1991 ff.
FORSTER & WOHLFAHRT 1954 -1981
KOCH 1984
TOLMAN & LEWINGTON 1998
WEIDEMANN 1995
WEIDEMANN & KÖHLER 1996

Fundmeldungen auf Meldebogen

Für eine rasche und korrekte, insbesondere EDV-techni-
sche, Bearbeitung Ihrer Meldungen ist die Einhaltung
eines bestimmten Meldeverfahrens unerlässlich. Aus
diesem Grunde haben wir für die einzelnen Tiergrup-
pen Meldebogen erstellt, die auf den folgenden Seiten
näher erläutert werden. Meldebogen liegen
für folgende Tiergruppen vor:
T Säugetiere
T Lurche / Kriechtiere
T Fische
T Libellen
T Heuschrecken
T Tagfalter
T Nachtfalter
T Wirbellose allgemein

(für Meldungen
gefährdeter Arten,
die keiner der
genannten Gruppen
wirbelloser Tiere angehören,
insbesondere Käfer und Hautflügler)
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Für ausgewiesene Spezialisten und Spezialistinnen hal-
ten wir außerdem Meldebogen bereit für
T Süßwasserschnecken und -muscheln
T Landschnecken
T Eintagsfliegen
T Steinfliegen
T Köcherfliegen
T Laufkäfer

Entsprechend Ihren Neigungen und Kenntnissen kön-
nen Sie uns bei der Erfassung der genannten Tiergrup-
pen helfen.

Das Meldeverfahren erscheint Ihnen auf den ersten
Blick vielleicht etwas kompliziert, die EDV-technische
Bearbeitung Ihrer Meldungen im NLÖ ist jedoch nur

mit einem gewissen Maß von Formalisierung und Stan-
dardisierung möglich.

Da wir diese Meldebogen bei Bedarf redaktionell
aber auch inhaltlich überarbeiten, möchten wir Sie bit-
ten, sich keine großen Vorräte anzulegen, sondern lie-
ber häufiger Bogen nachzubestellen. Ihre Bestellungen
werden umgehend erledigt. Bitte benutzen Sie nur die
farbig gerandeten Originalbogen; bitte schicken Sie uns
keine fotokopierten Bogen! Die Farbstreifen am rech-
ten Rand der Meldebogen sind uns im Umgang mit den
Daten eine wertvolle, zeitsparende Erleichterung zur
Unterscheidung der Tiergruppen. Darüber hinaus hat
das Papier unserer Bogen eine besonders hohe Festig-
keit, um eine möglichst lange Lebensdauer dieser wich-
tigen Dokumente zu gewährleisten.

3 Bearbeitung der Meldebogen

3.1 Erläuterung der Rubriken

Wie die Meldebogen ausgefüllt werden sollen, zeigt
das Beispiel in Abb. 1 (Beispiel-Meldebogen für alle
anderen »Standardtiergruppen« des Tierarten-Erfas-
sungsprogramms finden Sie im Anhang). Lassen Sie bit-
te grau unterlegte Felder im oberen Drittel des Melde-
bogens frei! Füllen Sie bitte pro Fundort und Jahr nur
einen Meldebogen aus, in dem für jede Art die jeweils
an einem Beobachtungstag festgestellten Höchstwerte
eingetragen werden.
� Hier wird die Nummer der Topographischen Karte
und des »Quadranten« (TK 25-Viertel) eingetragen, in
dem der Fundort liegt. Die Nummer des TK 25-Qua-
dranten ist der TK 50 »faun« zu entnehmen, wie das
Beispiel in Abb. 2 zeigt. Die TK 50 »faun« umfasst 4
Topographische Karten 1 : 25.000 (TK 25), die jeweils
wiederum in 4 Quadranten unterteilt werden (vgl.
Abb. 2). Diese Unterteilung ist in die TK 50 »faun« ein-
gedruckt. Unsere Beispielkarte hat die Karten-Nummer
L 3922. Sie umfasst die TK 25-Nummern 3822, 3823,
3922 und 3923. Die weitere Unterteilung in Quadranten
ist für die Fundortangabe wichtig. Die hier abgedruck-
ten Beispielfundorte liegen im TK 25-Quadranten
3923.4 (vgl. auch Kartenausschnitt in Abb. 1a). Die
TK 50 »faun« dient zur genauen Eintragung der Fund-
orte. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können sie kostenlos von der Fachbehörde für Natur-
schutz unter Angabe der Karten-Nummer beziehen. Die
Karten-Nummern der TK 50 »faun« sind die Nummern
der amtlichen Topographischen Karten. Eine Übersichts-
karte von Niedersachsen mit diesen Nummern können
sie ebenfalls kostenlos erhalten. Ein Bestellformular fin-
den Sie am Ende dieser Schrift.
� Hier wird das »Minutenfeld« angekreuzt, in dem das
Fundgebiet liegt. Die Minutenfelder sind der TK 50
»faun« zu entnehmen und aus dem geographischen
Koordinatennetz abgeleitet: Grade (°) und Minuten ( '' ).
Die so entstandenen Gitternetzfelder werden als
»Minutenfelder« bezeichnet.
� Angaben der Beobachtungstage bzw. des Beobach-
tungszeitraums am Fundort.

� Beobachtungsjahr. (Sollten Sie Beobachtungsdaten
aus mehreren Jahren haben, füllen Sie bitte für jedes
Jahr einen Bogen aus).
� Name des Fundortes (soweit vorhanden) und kurze
Angaben zur Lage des Fundortes.
� Gebietsnummer in der TK 50 »faun« (s. Kap. 3.2 und
Abb. 1a unten).
� Bitte nur eines der Kästchen ankreuzen (sofern
zutreffend).
	 Name und Anschrift der Melderin oder des Melders,
sowie Tel.-Nr. für evtl. Rückfragen (bitte nur Einzelper-
sonen, keine Vereine, Büros, Behörden o. ä.; hier bietet
sich die Verwendung eines Stempels an).

 Bemerkungen (z. B. weitere Gewährspersonen, Auf-
fälligkeiten am Fundort, mögliche Gefährdungen usw.)
� Angaben zum Fundort ankreuzen.
In den freien Feldern können Sie ggf. weitere Angaben
machen, um den Fundort möglichst genau zu charakte-
risieren. Die Vollständigkeit und Qualität der Eintragun-
gen hat entscheidenden Einfluss auf die Aussagefähig-
keit der mitgeteilten Beobachtungsdaten; detaillierte
Angaben sind uns daher sehr wichtig. Ergänzungen in
den freien Zeilen bzw. zu den vorformulierten Texten
sind für die Einschätzung des Fundortes von großem
Wert, so z. B. Anmerkungen, die auf die Flächenanteile
einzelner Lebensraumtypen schließen lassen oder diese
noch näher charakterisieren. Diese Angaben werden
u. a. für die Fundortbeschreibung bei der Bewertung
der einzelnen Fundorte als Lebensraum für diese Tier-
gruppe benötigt.
� Diese Schlüsselzahlen tragen Sie bitte in die entspre-
chenden Spalten der Artenliste  ein.
� Artenliste: Hier werden für alle aufgeführten Arten,
die in einem Gebiet (Fundort) angetroffen werden, die
entsprechenden Angaben, wie zum Bestand und Status,
eingetragen. Angaben wie 'X', 'ja' o. ä. wenn irgend
möglich vermeiden.

In den Meldebogen für Wirbellose sollen nur die
Arten aufgeführt werden, für die der Fundort Fort-
pflanzungslebensraum ist. Gelegenheitsfunde von Ein-
zelexemplaren weit verbreiteter Arten (z. B. einzelne
Erdkröten oder Grasfrösche an Land oder am privaten
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Abb. 1: Muster-Meldebogen (Lurche / Kriechtiere, fiktives Beispiel!)
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Abb. 1a: Rückseite des Muster-Meldebogens (Lurche / Kriechtiere, fiktives Beispiel!)

Im unteren Teil Kartenbeispiel für die Eintragung von Fundorten in der TK 50 »faun«
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Abb. 2:
Nummerierungssystem der
Topographischen Karten
1 : 50.000, 1 : 25.000 und
der Quadranten.

Gartenteich, Tagpfauenaugen oder Waldspitzmäuse)
sind für den Naturschutz von relativ geringer Bedeu-
tung, verursachen jedoch in der Masse einen unan-
gemessen hohen Bearbeitungsaufwand. Wir bitten
deshalb darum, solche Funde nicht mitzuteilen – es
sei denn, dass Sie sicher sind, eine (räumliche oder zeit-
liche) »Nachweislücke« für die betreffende Art schlie-
ßen zu können.

A – E: Felder für amtsinterne Bearbeitung
A Gebietsnummer eines »Für die Fauna wertvollen

Bereichs«
B Gebietsnummer der Tierarten-Erfassung
C Minutenfeld-Nummer(n)
D Meldernummer
E Datum der Bewertung

Da das handschriftliche Ausfüllen der Meldebogen
einen erheblichen Schreib- und damit Zeitaufwand
erfordert, können wir denjenigen unter Ihnen, die ihre
Beobachtungen bereits computergestützt bearbeiten,
inzwischen eine Alternative anbieten:

Sie können bei uns – am besten per e-mail
(thomas.herrmann@nlwkn-h.niedersachsen.de) –
»elektronische« Meldebogen für jede Tiergruppe anfor-
dern. Es handelt sich dabei um WORD 97-Dateien mit
allen erforderlichen Textpositionierungen und jeweils
kompletten Artenlisten. Sie können auf diesem Wege
ihre Meldebogen am Bildschirm ausfüllen und auf
»Drucker«-Meldebogen (Blankobogen), ebenfalls über
o. a. Adresse zu beziehen, ausdrucken.

Diejenigen unter Ihnen, die bereits mit einer eige-
nen, geeigneten Datenbankstruktur arbeiten, können
selbstverständlich auch diese benutzen, um ihre Daten
auf Druckerbogen auszugeben.

3.2 Erläuterungen zur Fundorteintragung in
die Karte

Neben der genauen Artbestimmung und den dazuge-
hörigen Statusangaben ist die genaue Fundortangabe
von besonderer Wichtigkeit. Die sicherste und Rückfra-
gen ersparende Fundortkennzeichnung ist eine
möglichst flächenscharfe bzw. punktgenaue (zusätz-
liche) Eintragung in eine Karte. Deshalb erhalten alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Anforderung

für ihr Bearbeitungsgebiet die Topographische Karte im
Maßstab 1 : 50.000 für faunistische und floristische
Untersuchungen (TK 50 »faun«), bei längerer und
kontinuierlicher Mitarbeit den »Kartieratlas«. Die Kar-
ten-Nummern entnehmen Sie bitte der Übersichtskarte
im Maßstab 1 : 500.000, die wir Ihnen auf Bestellung
gerne kostenlos zusenden. Entsprechende Hinweise und
ein Bestellformular finden Sie am Ende dieses Heftes.

Selbstverständlich können Sie für die Fundortangabe
auch Karten im Maßstab 1 : 25.000 (TK 25) verwenden,
größere Maßstäbe (1 : 10.000, 1 : 5.000) aber bitte nur
zusätzlich zur TK 50 / TK 25, da das Übertragen auf
einen kleineren Maßstab oft sehr mühsam und zeitrau-
bend ist. In die Karte tragen Sie bitte die Fundorte bzw.
Fundgebiete entsprechend der Beispielkarte ein
(Abb. 1a unten). Die Fundorte sollten so kleinräumig
und flächenscharf wie möglich abgegrenzt werden
(z. B. Stillgewässer, Trockenrasen, Wald- oder Wegrand),
am besten mit Farbstift Fundstellen, beispielsweise von
Reptilien, sollten ggf. einfach mit einem Kreuz markiert
werden, ebenso z. B. eine Kirche innerhalb eines Dorfes
als Fledermauswochenstube. Fundortkennzeichnungen
in Form von »Kringeln« bitte vermeiden, weil in solchen
Fällen die erforderliche Flächengenauigkeit fehlt. Wenn
irgend möglich, sollte eine Fundortabgrenzung nicht
über ein Minutenfeld, keinesfalls jedoch über einen
TK25-Quadranten (s. Kap. 3.1 unter �) hinaus reichen!
Die Gebiete nummerieren Sie bitte innerhalb einer Kar-
te fortlaufend: Die jeweilige Nummer tragen Sie dann
im Meldebogen in das Feld »Nr. in der Karte« ein (vgl.
Kap. 3.1, Anmerkung �).

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, einen Karten-
ausschnitt mit Fundorteintragung direkt auf den Mel-
debogen zu fotokopieren, so wie es auf den hier als
Beispiele wiedergegebenen Muster-Meldebogen darge-
stellt ist. Bei dieser Verfahrensweise erübrigt sich das
Einsenden des ganzen Kartenblattes. Die Methode hat
überdies den Vorteil, dass auch in Zukunft die einzelnen
Fundstellen genau wieder aufzufinden sind und so
jeder Meldebogen ein in sich vollständiges »Dokument«
ist, unabhängig von anderen Karten.

Bitte die Kartenausschnitte nicht auf die Meldebo-
gen kleben: Es geschieht häufig, dass die Klebkraft mit
der Zeit nachlässt und der Ausschnitt dann verloren
geht. Lieber wäre uns, Sie legten einen Kartenaus-
schnitt nur lose angeheftet bei; die Arbeit des Kopie-
rens würde dann von uns erledigt.

Für die graphische Darstellung eines Fundortes (vgl.
Abb. 3a) gibt es inzwischen eine elektronische Alterna-
tive zur gedruckten Karte: Die LGN-Landesvermessung
und Geobasisinformation Niedersachsen vertreibt eine
CD-ROM mit dem Titel »TOP 50« (ISBN 3-89435-99-0).
Unter Verwendung dieser CD können
mit MS WORD unter WINDOWS (ab 3.X) Kartenaus-
schnitte direkt auf Meldebogen gedruckt werden. In
Abbildung 3a ist die Fundortangabe mit Hilfe dieser
CD-ROM erfolgt.
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Abb. 3: Druckerbogen, ausgefüllt
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Abb. 3a: Rückseite des Druckerbogens

11Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 5/01 - Suppl. Tiere



4 Datenaufbereitung im NLÖ

Kontrolle

Alle eingehenden Meldebogen werden zunächst auf
formale und fachliche Plausibilität geprüft. Ist eine
Meldung räumlich nicht eindeutig zuzuordnen oder
sind die Artmeldungen zweifelhaft oder ergänzungsbe-
dürftig, erfolgt eine Rückfrage bei der Melderin oder
dem Melder. In die Überprüfung von Artbestimmungen
in speziellen Fragen werden selbstverständlich auch
Fachkolleginnen und -kollegen außerhalb des NLÖ ein-
gebunden.

Archivierung

Die Daten aus allen geprüften Meldebogen werden in
Datenbanken gespeichert; die Meldebogen selbst wer-
den in einem Kataster, nach TK 25-Nummern geordnet,
archiviert, die Fundorte in topographische Karten des
Maßstabs 1 : 50.000 eingetragen.

Bewertung

Die zu einzelnen Fundgebieten vorliegenden Meldun-
gen werden tiergruppenweise zusammengefasst, ano-
nymisiert und auf der Basis eines Punktesystems
hinsichtlich ihrer Bedeutung aus landesweiter Sicht fort-
laufend bewertet. Dabei werden in der Regel nur Daten
berücksichtigt, die nicht älter als 10 Jahre sind. Bei der
Bewertung werden je nach Tiergruppe unterschiedliche
Kriterien verwendet; bei den Amphibien beispielsweise
Gefährdungsgrad, Schutzstatus, Reproduktion, Popula-
tionsgröße und Artenzahl im Gebiet. Die Ergebnisse
dieser Bewertung werden als Kurzgutachten in Form
von Bewertungsbogen festgehalten (vgl. Abb. 4). Diese
Bewertungsform berücksichtigt die typischen Inhalte
der im Rahmen des Tierarten-Erfassungsprogramms
gemeldeten Daten. Für detaillierte Untersuchungen,
wie sie z.B. im Rahmen von Eingriffsvorhaben durchge-
führt werden, müssen andere Bewertungsverfahren, die
auch raumbezogene Parameter einbeziehen, verwen-
det werden (vgl. z.B. für Amphibien FISCHER & POD-
LOUCKY 1997).

Nicht berücksichtigt werden bei der Bewertung Mel-
dungen einzelner Exemplare von relativ häufigen
Arten, wie z. B. Erdkröten oder Grasfrösche im jewei-
ligen Sommerlebensraum oder Libellen abseits von
Gewässern.

Wird bei der Bewertung ein bestimmter Schwellen-
wert erreicht, so werden diese Gebiete als aus landes-
weiter Sicht »Für die Fauna wertvolle Bereiche« einge-
stuft und als Flächendarstellung in das geographische
Informationssystem (GIS) der Fachbehörde für Natur-
schutz eingespeist. Dies ist eine der wichtigsten Nutzun-
gen der Funddaten und dient der Information der
Naturschutzbehörden und anderer Planungsträger.

Verwendung der Daten

Die »Für die Fauna wertvollen Bereiche« haben große
Bedeutung. Sie bilden gemeinsam mit den aus avifau-
nistischer Sicht wertvollen Gebieten den tierökologi-
schen Beitrag zur Ermittlung der »Für den Naturschutz
wertvollen Bereiche« in Niedersachsen (landesweite
Biotopkartierung des NLÖ). Die wenigen hauptamtli-
chen Biotopkartierer sind auf die Informationen zur
Fauna angewiesen. Sie haben für die Erfassung der Fau-
na im Rahmen der Biotopkartierung nicht ausreichend
Zeit, sind nicht immer zum erforderlichen Zeitpunkt im
Gebiet, und zumeist liegen ihre Kenntnisschwerpunkte
bei der Flora / Vegetation. Die »Für den Naturschutz
wertvollen Bereiche« in Niedersachsen umfassen gegen-
wärtig eine Fläche von knapp 200.000 Hektar (Stand:
Dezember 2001; 2. Durchgang der landesweiten Biotop-
kartierung), von denen etwa 38 % auch aus Arten-
schutzgründen, also aufgrund des Vorkommens gefähr-
deter Tier- oder Pflanzenarten, aufgenommen wurden.

Die flächenhafte Darstellung der »Für den Natur-
schutz wertvollen Bereiche« ist im Geographischen
Informations System GEOSUM des Landes Niedersach-
sen verfügbar und dort auch per Internet zugänglich
(www.mu.niedersachsen.de/GEOSUM/Karten/index_
karten.htm) (vgl. MEY et al. 1999). So wird transparent
und nachvollziehbar, dass der Naturschutz auf diese
Flächen ein besonderes Augenmerk legt.

Neben der flächenbezogenen Auswertung der Daten
in Form der »Für die Fauna wertvollen Bereiche« gibt es
natürlich artbezogene Auswertungen. Auf der Grund-
lage der Daten aus dem Tierarten-Erfassungsprogramm
wurden und werden Erkenntnisse zu Vorkommen, Ver-
breitung, Ökologie und Gefährdungssituation vieler
verschiedener heimischer Tierarten gewonnen, z. T.
publiziert und in Artenschutz- oder -hilfsprogramme
umgesetzt (s. Tab 3). Insbesondere für die Erstellung
und Aktualisierung von Roten Listen (s. Tab. 2) sind die
aus dem Tierarten-Erfassungsprogramm gewonnenen
Erkenntnisse eine unverzichtbare Arbeitsgrundlage.
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Abb. 4: Bewertungsbogen
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Abb. 4a: Rückseite des Bewertungsbogens
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Tab. 2: Bisher veröffentlichte Rote Listen der gefährdeten Tier-
arten in Niedersachsen und Bremen

Säugetiere HECKENROTH 1993

Lurche, Kriechtiere PODLOUCKY & FISCHER 1994

Libellen ALTMÜLLER 1983

Heuschrecken GREIN 1995

Schmetterlinge LOBENSTEIN 1988

Eintags-, Stein-,
Köcherfliegen

REUSCH & HAASE 2000

Wasserkäfer * HAASE 1996

Schwebfliegen * STUKE, WOLFF & MALEC 1998

Wanzen * MELBER 1999

* unabhängig vom Tierarten-Erfassungsprogramm erstellt

Für einige stark gefährdeter oder vom Aussterben
bedrohte Arten sind darüber hinaus Artenschutz- bzw.
Artenhilfsprogramme mit dem Ziel entwickelt worden,
die letzten noch verbliebenen Restpopulationen dieser
Arten in Niedersachsen langfristig zu erhalten.

Tab. 3: Artenschutz- und Artenhilfsprogramme für Tierarten in
Niedersachsen

Art Umsetzung Veröffentlichung zum Thema

Fischotter seit 1989 BLANKE 1992, 1998,1999

Fledermäuse seit 1980 POTT-D. & SCHUPP 1995

Gelbbauchunke seit 1984 PODLOUCKY 1992, 1994,
1996

Wechselkröte seit 1983 BREUER & PODLOUCKY 1993

Rotbauchunke seit 1982

Laubfrosch seit 1985 MANZKE & PODLOUCKY
1991, 1995

Springfrosch seit 1997 PODLOUCKY 1997

Geburtshelferkröte seit 1999

Schwarzer
Moorbläuling

seit 1989

Skabiosen-
Scheckenfalter

seit 1998

Sandschrecke 1994 – 2000

Flussperlmuschel seit 1984 ALTMÜLLER 1999, ALTMÜL-
LER & DETTMER 2000

Bachmuschel seit 1997

Eine umfangreiche Liste der Veröffentlichungen, die im
wesentlichen auf den Daten des Tierarten-Erfassungs-
programms basieren, finden Sie im Literaturverzeichnis.

Darüber hinaus waren und sind die Daten Grundlage
für eine Vielzahl von Naturschutz- und Entwicklungs-
programmen, vom Landschaftsrahmenplan eines Land-
kreises bis zu europaweiten Programmen wie z. B. der
»FFH-Richtlinie«. Die vielfache und vielfältige Verwen-
dung der Daten durch das NLÖ und die niedersächsi-
schen Naturschutzbehörden wird ausführlich im Infor-
mationsdienst Naturschutz Niedersachsen Nr. 5/2001
(SCHUPP et al. 2001) beschrieben.

Datenweitergabe und Datenschutz

Das Niedersächsische Tierarten-Erfassungsprogramm
dient der Ermittlung von Grundlagendaten für die
Arbeit der Naturschutzverwaltung. Das NLÖ stellt daher
diese Daten Naturschutzbehörden in den Landkreisen,

in den Bezirksregierungen und im Umweltministerium
für deren Naturschutzarbeit bei Bedarf zur Verfügung.
Auf den Meldebogen ist bereits der Hinweis enthalten:
»Die Melderin / der Melder ist damit einverstanden,
dass die Angaben durch die Naturschutzbehörden bei
der Lösung naturschutzrelevanter Fragestellungen
genutzt werden.«

Da jedoch nicht jede Planung
bzw. Maßnahme von den
Naturschutzbehörden (selbst)
durchgeführt wird, bedeutet
dies, dass mittelbar auch
beauftragte Personen und
Institutionen außerhalb der
Naturschutzverwaltung Zugang
zu diesen Informationen
haben müssen. Mit der
Weitergabe von Informationen
soll in erster Linie das Vorkommen
einer Art geschützt werden, indem
die Bedeutung des Lebensraumes
transparent gemacht wird; z. B. kann die
Beeinträchtigung oder Zerstörung des Lebensraums
durch eine anstehende Planung vermieden oder ver-
mindert werden.

Grundsätzlich werden vom NLÖ nur bewertete Daten
in Form von Bewertungsbogen und nicht die Original-
Meldebogen weitergegeben. Bewertungsbogen, die
Angaben zu Arten enthalten, die durch direktes Aufsu-
chen, Fotografieren, Fang oder gar Sammeln gefährdet
werden können bzw. hochgradig gefährdet sind (z. B.
Fledermäuse im Winterquartier, Großer Feuerfalter,
Wechselkröte oder Gelbbauchunke), erhalten den Ver-
merk »Nur für den Dienstgebrauch« und sind aus-
schließlich für den behördeninternen Gebrauch
bestimmt.

An Stellen oder Personen außerhalb der Naturschutz-
verwaltung werden die Daten vom NLÖ nur in Einzelfäl-
len weitergegeben. Zwar können alle Bürgerinnen und
Bürger nach dem Umweltinformationsgesetz vom
8. 7. 1994 (BGBl. I, 2001, S. 2218) Informationen auch
über Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten verlan-
gen. Doch macht das Umweltinformationsgesetz Ein-
schränkungen:
T Es besteht kein Anspruch auf diese Informationen,

wenn zu befürchten ist, »dass durch das Bekanntwer-
den der Informationen Umweltgüter . . . erheblich
oder nachhaltig beeinträchtigt« werden.

T Außerdem dürfen »Informationen über die Umwelt,
die ein privater Dritter der Behörde ohne rechtliche
Verpflichtung übermittelt hat, . . . ohne Einwilligung
des Dritten nicht zugänglich gemacht werden.«

Insofern besteht keine Verpflichtung des NLÖ zur Her-
ausgabe von Fundmeldungen hochgradig gefährdeter
Arten und von ehrenamtlich erhobenen Daten.

Originaldaten dürfen nur in Ausnahmefällen einge-
sehen werden bzw. werden nur in Ausnahmefällen an
Dritte außerhalb der Naturschutzbehörden weitergege-
ben. Insbesondere bei Anfragen wegen geplanter Publi-
kationen, die nicht im Zusammenhang mit der Arbeit
der Fachbehörde für Naturschutz stehen, geschieht dies
nur nach Rückfrage und Genehmigung durch die Mel-
derinnen und Melder. Diese restriktive Regelung wird
selbstverständlich bei potenziell durch Sammeln oder
Fang gefährdeten Arten besonders streng gehandhabt.
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5 Entwicklung und Ergebnisse
5.1 Entwicklung des Tierarten-Erfassungs-

programms seit 1974

Das Niedersächsische Tierarten-Erfassungsprogramm
wurde 1974 als avifaunistische »Rasterkartierung« aus-
gewählter Vogelarten mit dem Ziel ins Leben gerufen,
möglichst schnell einen landesweiten Überblick über
die Verbreitung und den Bestand dieser Arten zu
bekommen (vgl. ALTMÜLLER 1989). Die Erfassung
erfolgte auf der Basis der Topographischen Karte
1 : 25.000 (»TK 25«) als kleinster Rastereinheit und wur-
de später präzisiert auf Viertel dieser Karte (»TK25-Qua-
drant«, vgl. HECKENROTH 1976). Die Erfassung wurde
zunächst von interessierten Mitgliedern der Niedersäch-
sischen Ornithologischen Vereinigung (damals Vereini-
gung »Avifauna Niedersachsen«) getragen.

Aufbauend auf diesem Mitarbeiterkreis wurde 1975
mit der Rasterkartierung von Amphibien und Reptilien
begonnen, für die neben den bereits genannten Avifau-
nisten weitere naturkundlich-faunistisch Interessierte
gewonnen werden konnten (HECKENROTH 1981, 1983,
ALTMÜLLER 1989). Eine erste Übersicht konnte bereits
1977 veröffentlicht werden (LEMMEL 1977), neuere
Ergebnisse folgten 1980 (HECKENROTH & LEMMEL
1980) sowie 1991 (PODLOUCKY & FISCHER 1991).

1977 wurde das Niedersächsische Tierarten-Erfas-
sungsprogramm als landesweiter Aufruf zur Mitarbeit
in Form einer kleinen Broschüre veröffentlicht (HECKEN-
ROTH 1977). Über die Wirbeltiergruppen Vögel, Amphi-
bien und Reptilien hinaus wurde das Programm auf
Fische und Säugetiere (v. a. Fledermäuse) sowie wirbel-
lose Tiere der Gruppen Libellen, Heuschrecken, Tag- und
Nachtfalter erweitert. Auch Informationen zu Teich-
und Flussmuscheln sowie zum Edelkrebs wurden zu die-
sem Zeitpunkt erstmalig abgefragt. Die Methodik der
Erfassung wurde in dieser Zeit verfeinert: über die Ras-
terkartierung hinaus wurde die »flächenscharfe« Erfas-
sung eingeführt, um die Daten für die allgemeine
Naturschutzarbeit nutzbar zu machen (ALTMÜLLER et
al. 1981). Da inzwischen absehbar war, dass die anfal-
lenden Datenmengen in Zukunft nur noch EDV-tech-
nisch handhabbar sein würden, wurde gleichzeitig
damit begonnen, die eingehenden Daten in elektroni-
schen Datenbanken zu speichern. Die Anzahl der ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mit
ihnen die Zahl der eingereichten Meldungen stieg in
dieser Zeit kontinuierlich an, so dass 1981 eine weitere
Veröffentlichung zu ausgewählten Tiergruppen erschei-
nen konnte (ALTMÜLLER et al. 1981). Nachfolgend wur-
den, ermöglicht durch eine kurzzeitig bessere perso-
nelle Ausstattung im Bereich Säugetierschutz, neben
den Fledermausarten auch Fischotter, Biber, Feldhams-
ter und Wildkatze schwerpunktmäßig bearbeitet.

Die genannten Tiergruppen waren und sind – von
den Weichtieren und Krebsen abgesehen – das Rück-
grat, die »Standardgruppen« des Niedersächsischen
Tierarten-Erfassungsprogramms. Darüber hinaus wer-
den seit mehreren Jahren Daten von weiteren, in der
Regel nur von Spezialisten sicher bestimmbaren Tier-
arten bzw. -gruppen abgefragt und ausgewertet:
T 1983 Stein- /Eintagsfliegen, (weitere) Süßwasser-

muscheln und -schnecken
T 1988 Laufkäfer
T 1990 Köcherfliegen

T 1993 Landschnecken sowie ausgewählte Arten der
Tiergruppen Hautflügler(Stechimmen), Käfer, Krebse,
Spinnen, die Bergzikade, die Alpenplanarie und der
medizinische Blutegel.

Hiermit soll möglichst sichergestellt werden, dass vor-
handene Informationen über diese Tiergruppen bzw.
-arten nicht verloren gehen oder nur in Spezialistenkrei-
sen kursieren, sondern auch für die Naturschutzarbeit
eingesetzt werden können. Zusätzlich wird der Kennt-
nisstand dieser wenig bearbeiteten Gruppen sukzessive
verbessert und kann für landesweite Auswertungen
genutzt werden. Darüber hinaus wurden und werden
nach Möglichkeit ältere Daten aus der Literatur und aus
Sammlungen als Grundlage für die Erarbeitung von
Aussagen zu Bestandsänderungen und Roten Listen
ausgewertet.

Die Erfassung der Brut- und Gastvögel wird seit eini-
gen Jahren als separates Programm durchgeführt, nach-
dem eine sowohl organisatorische als auch räumliche
Trennung zwischen den Dezernaten »Tierartenschutz«
und »Staatliche Vogelschutzwarte« stattgefunden hatte
(vgl. SCHUPP et al. 2001, BEHM-BERKELMANN et al.
2001).

Während die Erfassungsmethodik über die Jahre im
Wesentlichen unverändert geblieben ist, wurde die Ent-
wicklung der EDV vorangetrieben, um die Erfassung
und Auswertung der in großen Mengen eingehenden
Daten bewältigen zu können und den Erfordernissen
der täglichen Naturschutzarbeit anzupassen.

5.2 Ergebnisse und aktueller Stand

Im Laufe von inzwischen 25 Jahren sind von insgesamt
über 3.000 Privatpersonen, aus Auftragskartierungen
sowie aus Literatur- und Sammlungsauswertungen auf
knapp 200.000 Meldebogen etwa eine halbe Million
Einzeldaten zu in Niedersachsen gefährdeten Tierarten
zusammengetragen worden. In diesem Zeitraum haben
sich pro Jahr durchschnittlich rund 350 Personen ehren-
amtlich beteiligt.

Den zahlreichen Ehrenamtlichen, die in vielen Fällen
über Jahre kontinuierlich faunistische Daten zusam-
mengetragen und damit unverzichtbare Grundlagen
für die Naturschutzarbeit geschaffen haben, möchten
wir an dieser Stelle unseren herzlichen Dank sagen und
um weiterhin rege Mitarbeit bitten.
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Abb. 5: Aktive ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr *

Einzelmeldungen

Literatur- u. Sammlungsauswertungen aufsummiert
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Abb. 6: Entwicklung des Datenbestandes von 1975 bis 1999 *
Der Anstieg der Datenmenge entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme um etwa 15.000 Einzelmeldungen. Die Aus-
wertung von Literaturquellen und Sammlungsmaterial war und ist leider nur in beschränktem Umfang möglich, so dass sich die Menge
der hieraus gewonnenen Daten nur knapp verdoppelt hat.

Fische 236

Nachtfalter 313

Heuschrecken 504

Tagfalter 555

Säugetiere 715

Libellen 801

Lurche u. Kriechtiere 1.255

Abb. 7: Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aufgeschlüsselt nach Tiergruppen *
Dargestellt sind pro Tiergruppe die Anzahl aller Personen, die im Zeitraum 1977–1999 Meldungen der jeweiligen Tiergruppe eingereicht
haben. Für Lurche u. Kriechtiere wurde der Zeitraum 1975–1999 zugrunde gelegt.
* Auswertung der Jahre 2000/2001 bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.
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Abb. 8: Anteile einzelner Tiergruppen am Datenbestand bis Ende 1999, einschließlich Literatur- und Sammlungsdaten

5.3 Ausblick

Die Methodik des Tierarten-Erfassungsprogramms und
insbesondere die über mehr als zwei Jahrzehnte laufen-
de Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern hat sich hervorragend
bewährt und ist in dieser Form wohl einzigartig in
Deutschland. Sie soll auch in Zukunft fortgeführt und
unter Nutzung elektronischer Medien (e-mail, Internet)
für eine schnellere und verbesserte Information und
Kommunikation weiterentwickelt werden.

Die mit Hilfe des Tierarten-Erfassungs-
programms zusammen getragenen
Basisdaten zu Vorkommen,
Gefährdung, Rückgang oder
(Wieder-)Ausbreitung von
Tierarten sind für die Natur-
schutzverwaltung wichtige
Grundlagen, um zielgerichtet
und effektiv planen und
handeln zu können. Das
Niedersächsische Tierarten-
Erfassungsprogramm muss
deshalb als Daueraufgabe langfristig
fortgeführt werden. Wir hoffen, dass
dies trotz angespannter Haushaltslage des Landes
Niedersachsen und umfangreicher Einsparmaßnahmen
weiterhin möglich sein wird.

Das Tierarten-Erfassungsprogramm bietet allen am
Naturschutz interessierten Faunisten auch eine Möglich-
keit, durch ihre Beobachtungstätigkeit und Weitergabe

der Beobachtungsdaten und weiterer Informationen
zum Schutz, zur Pflege und eventuell sogar zur Rettung
wertvoller Lebensräume der Arten beizutragen. Man-
ches Naturschutzgebiet und auch manche Pflegemaß-
nahme ist durch den Nachweis einer gefährdeten Art
initiiert worden. Zahlreiche Eingriffe in Lebensräume
bedrohter Arten konnten vermieden oder zumindest
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.

Aufgrund internationaler Verpflichtungen wird die
Naturschutzverwaltung in Zukunft einen Schwerpunkt
auf die Umsetzung der für alle EU-Staaten geltenden
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richt-
linie) setzen. Ziel der FFH-Richtlinie ist ein europa-
weites, zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten
(Natura 2000). Neben sogenannten Lebensraumtypen
sind in den Anhängen auch Tierarten aufgeführt, auf
die die Mitgliedsstaaten zukünftig ein besonderes
Augenmerk legen müssen (s. Tab. 4).

In diesem Zusammenhang müssen die Mitglieds-
staaten im Abstand von sechs Jahren einen Bericht über
die Bestandsentwicklung der Arten der Anhänge II, IV
und V (s. Tab. 4), sowohl innerhalb der FFH-Gebiete als
auch landesweit, erstellen. Die dafür notwendigen
Bestandserhebungen sollen in erster Linie der Überprü-
fung dienen, ob ggfs. notwendige Maßnahmen zum
Erhalt der Lebensräume und der in den Anhängen
genannten Arten erfolgreich durchgeführt wurden. Die
EU hat den Mitgliedsstaaten damit Berichtspflichten
auferlegt, die z. T. nur durch ein systematisches Monito-
ring erfüllt werden können.
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Ein Teil der Erfolgskontrollen soll in den nächsten Jah-
ren durch professionelle Erhebungen durchgeführt wer-
den. Insbesondere bei der landesweiten Bestandserfas-
sung der in den Anhängen genannten Arten sind wir
jedoch weiterhin auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter angewiesen. Neben den sogenannten
FFH-Arten sind weitere »Indikatorarten« für die Quali-
tätsbeurteilung der Lebensraumtypen von großer
Bedeutung. Sie finden sich im wesentlichen auf den
Meldebogen wieder. Das Hauptaugenmerk sollte dabei
stets auf den anspruchsvolleren bzw. selteneren Arten
liegen, die auf einen besonderen Schutz ihrer Lebens-
räume angewiesen sind.
Z Anhang I der FFH-Richtlinie enthält »natürliche
Lebensräume (200 Biotop-, Lebensraumtypen) von

gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müs-
sen«. 68 davon kommen in Niedersachsen vor.
Z Anhang II der FFH-Richtlinie enthält »Tier- und Pflan-
zenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren
Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen wer-
den müssen«.
Z Anhang IV der FFH-Richtlinie enthält »streng zu
schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaft-
lichem Interesse«.
Z Anhang V der FFH-Richtlinie enthält »Tier- und Pflan-
zenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Ent-
nahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von
Verwaltungsmaßnahmen sein können«.

Tab. 4: Tierarten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie
Artenliste der potenziell in Niedersachsen vorkommenden Tierarten, die in den Anhängen der Richtlinie 92/43/EWG DES RATES vom
21. Mai 1992 (= FFH-Richtlinie) aufgeführt sind (z. T. ausgestorbene Arten, deren Einwanderung zu erwarten bzw. eine Wieder-
ansiedlung erforderlich ist).
* = prioritäre Art (besondere Verantwortung der EU aufgrund des (kleinen) Verbreitungsgebietes der jeweiligen Art)

Tiergruppe/Art Deutscher Name Anhang
II

Anhang
IV

Anhang
V

Anmerkung

Wirbeltiere
Säugetiere
Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase II IV verschollen
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus II IV
Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus II IV
Myotis dasycneme Teichfledermaus II IV
Myotis myotis Mausohr II IV
Microchiroptera Fledermäuse, alle Arten IV
Castor fiber Biber II IV
Cricetus cricetus Feldhamster IV
Dryommys nitidula Baumschläfer IV
Muscardinus avellanarius Haselmaus IV
Lutra lutra Fischotter II IV
Martes martes Baummarder V
Mustela putorius Iltis V
Musteola lutreola Europäischer Nerz IV
Felis silvestris Wildkatze IV
Lynx lynx Luchs II IV
Canis lupus Wolf II IV ausgestorben
Halichoerus grypus Kegelrobbe II V
Phoca vitulina Seehund II V
Phocoena phocoena Schweinswal [Braunfisch] II IV
Tursiops truncatus Großer Tümmler II IV
Cetacea Wale, alle Arten IV
Kriechtiere
Emys orbicularis Sumpfschildkröte II IV ausgestorben oder verschollen
Lacerta agilis Zauneidechse IV
Coronella austriaca Schlingnatter IV

Lurche
Alytes obstetricans Geburtshelferkröte IV
Bombina bombina Rotbauchunke II IV
Bombina variegata Gelbbauchunke II IV
Bufo calamita Kreuzkröte IV
Bufo viridis Wechselkröte IV
Hyla arborea Laubfrosch IV
Pelobates fuscus Knoblauchkröte IV
Rana arvalis Moorfrosch IV
Rana dalmatina Springfrosch IV
Rana esculenta Teichfrosch V
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch IV
Rana ridibunda Seefrosch V
Rana temporaria Grasfrosch V
Triturus cristatus Kammolch II IV
Rundmäuler
Lampetra fluviatilis Flussneunauge II V
Lampetra planeri Bachneunauge II
Petromyzon marinus Meerneunauge II
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Tiergruppe/Art Deutscher Name Anhang
II

Anhang
IV

Anhang
V

Anmerkung

Fische
*Acipenser sturio Stör II IV ausgestorben
*Coregonus oxyrhynchus Nordseeschnäpel II IV ausgestorben oder verschollen
Salmo salar (nur in Süßwasser) Lachs II V Wiederansiedlung
Thymallus thymallus Äsche V
Gobio albipinnatus Weißflossiger Gründling II
Barbus barbus Barbe V
Aspius aspius Rapfen II
Rhodeus sericeus amarus Bitterling II
Cobitis taenia Steinbeißer II
Misgurnus fossilis Schlammpeitzger II
Alosa ssp. Finte [Elben] und Alse [Maifisch] II V Alse verschollen
Cottus gobio Groppe [Koppe, Mühlkoppe] II

Wirbellose Tiere
Krebse
Astacus astacus Edelkrebs V

Egel
Hirudo medicinalis Medizinischer Blutegel V

Käfer
Cerambyx cerdo Heldbock, Großer Eichenbock II IV
Graphoderus bilineatus Schmalbindig. Breitflügel-Tauchkäfer II IV
Dytiscus latissimus Breitrand (Schwimmkäfer-Art) II IV verschollen
Lucanus cervus (o) Hirschkäfer II
*Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer II IV

Schmetterlinge
*Callimorpha quadripunctata Spanische Fahne II
Coenonympha hero Wald-Wiesenvögelchen IV
Eriogaster catax Heckenwollafter II IV verschollen
Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter II
Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter II IV verschollen
Lycaena dispar Großer Feuerfalter II IV
Maculinea [Glaucopsyche] arion Schwarzfleckiger Bläuling IV
Maculinea [Glaucopsy.] nausithous Schwarzer Moorbläuling II IV
Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollo IV verschollen
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer IV verschollen

Libellen
Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer IV
Sympecma braueri (paedisca) Sibirische Winterlibelle IV
Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer II
Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer IV
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer IV
Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer II IV
Ophiogomphus cecilia (serpentinus) Grüne Keiljungfer II IV
Stylurus (Gomphus) flavipes Asiatische Keiljungfer IV

Weichtiere
Helix pomatia Weinbergschnecke V
Vertigo moulinsiana Bauchige Windeschnecke II
Vertigo angustior Schmale Windelschnecke II
Margaritifera margaritifera Flussperlmuschel II V
Unio crassus Bachmuschel II IV

Anhang
Die nachstehend abgedruckten Nachweiskarten lassen
erkennen, wie sich die vorliegenden Meldungen für die
»Standardgruppen« räumlich und zeitlich verteilen.
Dabei fällt ins Auge, dass einerseits die Menge der
Daten zugenommen, der Anteil der TK25-Quadranten,
aus denen aktuelle Meldungen vorliegen, jedoch abge-
nommen hat. Der Zeitraum 1990-1999 ist hervorgeho-
ben, weil in der Regel nur Daten der letzten 10 Jahre
auch bewertet und weitergegeben werden.

An dieser Stelle möchten wir alle aktiven und auch die
zukünftigen Melderinnen und Melder herzlich bitten,
ihr besonderes Augenmerk neben den »weißen
Flecken« jenen Bereichen zu widmen, aus denen keine
aktuellen Meldungen mehr vorliegen. In vielen Fällen
können sicherlich Vorkommen, die vor langer Zeit
festgestellt wurden, aktuell bestätigt werden!
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Abb. 9: Beispiel für das Ausfüllen des Meldebogens »Säugetiere« (fiktives Beispiel!)
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Abb. 9a: Rückseite des Meldebogens »Säugetiere« (fiktives Beispiel)
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Abb. 10: Beispiel für das Ausfüllen des Meldebogens »Fische« (fiktives Beispiel)
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Abb. 10a: Rückseite des Meldebogens »Fische« (fiktives Beispiel)
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Abb. 11: Beispiel für das Ausfüllen des Meldebogens »Libellen« (fiktives Beispiel)
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Abb. 11a: Rückseite des Meldebogens »Libellen« (fiktives Beispiel)
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Abb. 12: Beispiel für das Ausfüllen des Meldebogens »Heuschrecken« (fiktives Beispiel)
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Abb. 12a: Rückseite des Meldebogens »Heuschrecken« (fiktives Beispiel)
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Abb. 13: Beispiel für das Ausfüllen des Meldebogens »Tagfalter« (fiktives Beispiel)
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Abb. 13a: Rückseite des Meldebogens »Tagfalter« (fiktives Beispiel)
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Abb. 14: Beispiel für das Ausfüllen des Meldebogens »Wirbellose (allgemein)« (fiktives Beispiel)
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Abb. 14a: Rückseite des Meldebogens »Wirbellose (allgemein)« (fiktives Beispiel)
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Abb. 15: Nachweise
Säugetiere
Der überwiegende
Teil der Säugetier-
daten umfasst Fleder-
mausmeldungen, die
einen Schwerpunkt im
Tierarten-Erfassungs-
programm darstellen.
Aus Teilen Niedersach-
sens fehlen Informati-
onen oder sie sind
bereits relativ alt. Für
einzelne, intensiver
bearbeitete Arten
(z. B. Fischotter, Wild-
katze) liegen annä-
hernd flächendecken-
de Informationen
über ihr derzeitiges
Verbreitungsgebiet
vor.

Abb. 16: Nachweise
Lurche
Es liegen nahezu flä-
chendeckend, qualita-
tiv allerdings sehr
unterschiedliche Infor-
mationen über Lurche
in Niedersachsen vor
(1564 Rasterfelder =
92,5% ohne Watten-
meer). Die vorhande-
nen Lücken zeigen,
mit Ausnahme einiger
Bereiche in den Küs-
tenmarschen, Defizite
in der Erfassung auf.
Hier fehlen uns ehren-
amtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbei-
ter. Allerdings fällt
auf, dass eine Vielzahl
an Daten älter als 10
Jahre ist, die für die
naturschutzfachliche
Arbeit nicht mehr her-
angezogen werden
können und daher
dringend einer Aktua-
lisierung bedürfen.
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Abb. 17: Nachweise
Kriechtiere
Auch wenn Kriechtie-
re nicht flächende-
ckend in Niedersach-
sen vorkommen und
in den Küstenmarschen
natürlicherweise, in
intensiv genutzten
Agrarbereichen auf-
grund heute nicht
mehr vorhandener
Lebensräume fehlen,
zeigen viele unbesetz-
te Rasterflächen noch
erheblichen Kartie-
rungslücken auf. Ein
Grund mehr, immer
wieder auch auf die
Meldung von Einzel-
funden aller Reptilien-
arten, auch der häufi-
geren Arten wie Blind-
schleiche und Wald-
eidechse hinzuweisen.
Aus 1193 Rasterfel-
dern (= 70,6 % ohne
Wattenmeer) liegen
Informationen zu Rep-
tilien vor. Eine Viel-
zahl an Daten ist älter
als 10 Jahre und kann
für die naturschutz-
fachliche Arbeit nicht
mehr herangezogen
werden. Daher ist
dringend eine Aktuali-
sierung nötig.

Abb. 18: Nachweise
Fische
Bei den Fischen stam-
men die Daten neben
Einzelbeobachtungen
ehrenamtlicher Mitar-
beiterinnen und Mit-
arbeiter überwiegend
aus Elektrobefischun-
gen einzelner Fließge-
wässer im Rahmen
von Einzeluntersu-
chungen, Pflege- und
Entwicklungsplänen
sowie Untersuchun-
gen bei Eingriffsvor-
haben. Teilweise
konnten auch Daten
aus dem Dezernat Bin-
nenfischerei im NLÖ
integriert werden.
Erfasst wird im übri-
gen nur eine Auswahl
gefährdeter Arten.
Die Rasterkarte zeigt
erhebliche Informati-
onslücken auf. Auffal-
lend ist, dass die
Mehrzahl der Daten
älter als 10 Jahre ist,
für die naturschutz-
fachliche Arbeit nicht
mehr herangezogen
werden kann und
daher dringend einer
Aktualisierung bedarf.
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Abb. 19: Nachweise
Libellen
Die Informationsdich-
te über Libellenvor-
kommen ist landes-
weit recht gut. Es fällt
aber auf, dass aus wei-
ten Bereichen nur
ältere Daten vorlie-
gen, also bereits
erhebliche aktuelle
lnformationslücken
bestehen. Die älteren
Daten können auch
nur noch sehr einge-
schränkt für natur-
schutzfachliche Stel-
lungnahmen herange-
zogen werden.

Abb. 20: Nachweise
Heuschrecken
Der Informationsstand
über die Verbreitung
der Heuschrecken in
Niedersachsen ist
relativ gut. Allerdings
sind die Daten in wei-
ten Bereichen schon
relativ alt und es gibt
auch noch Bereiche
ohne jede Informa-
tion.
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Abb. 21: Nachweise
Tagfalter
Bei den Tagfaltern
bestehen erhebliche
Informationslücken,
außerdem sind viele
Daten bereits relativ
alt. Als zumeist
anspruchsvolle
Bewohner magerer
Standorte sind viele
Tagfalterarten gute
Indikatoren für natur-
nahere Ausschnitte in
der ansonsten groß-
flächig überdüngten
Landschaft.

Abb. 22: Nachweise
Nachtfalter
Bei den Nachtfaltern
stammen die aktuelle-
ren Daten fast aus-
schließlich aus Inten-
sivuntersuchungen
einzelner Gebiete
durch Spezialisten, aus
Beiträgen zu Pflege-
und Entwicklungspla-
nungen der Natur-
schutzverwaltungen
und aus Untersuchun-
gen im Rahmen der
Eingriffsregelung. Die
Übersichtskarte zeigt
die erheblichen Infor-
mationslücken auf.
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Abb. 23: Nachweise
Laufkäfer
Der überwiegende
Anteil der Laufkäfer-
Daten stammt aus
Literatur- und Samm-
lungsauswertungen
Dritter, aus For-
schungsprojekten
sowie aus aus Unter-
suchungen im Rah-
men der Eingriffs-
regelung.

Abb. 24: Nachweise
Weichtiere des Bin-
nenlandes
Bei den Weichtieren
bestehen erhebliche
Informationslücken.
Eine systematische
Kartierung im Rah-
men des Tierarten-Er-
fassungsprogramms
findet nicht statt. Die
vorhandenen Daten
stammen zum einen
aus Literatur- und
Sammlungsauswer-
tungen, zum anderen
aus intensiven Unter-
suchungen einzelner
Gebiete, z. B. im Rah-
men von Forschungs-
projekten, der Erstel-
lung von Regionalfau-
nen oder im Rahmen
der Eingriffsregelung.
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Fische
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Heuschrecken
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Aufruf zur Mitarbeit, Ansprechpersonen
Wer über sichere Artenkenntnisse in bestimmten Tier-
gruppen verfügt, wird gebeten, sich ehrenamtlich am
Niedersächsischen Tierarten-Erfassungsprogramm zu
beteiligen, indem Beobachtungen auf den dafür vorge-
sehenen Meldebogen notiert und dem NLWKN zuge-
schickt werden. Die notwendigen Unterlagen (Melde-
bogen, Karten) können Sie kostenlos beim NLWKN
anfordern; ein Bestellformularvorlage finden Sie auf
der nächsten Seite.

Ansprechpersonen
Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit dem Nieder-
sächsischen Tierarten-Erfassungsprogramm haben, so
stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:

Thomas Herrmann
Tel.: (05 11) 3034-3217
Mail: thomas.herrmann@nlwkn-h.niedersachsen.de

Regina Jürries für Rückfragen zur Handhabung der
Meldebogen
Tel.: (05 11) 3034-3207
Mail: regina.juerries@nlwkn-h.niedersachsen.de

Für Fragen zu einzelnen Tiergruppen bzw. -arten:

Dr. Alexander Pelzer (Wirbellose)
Tel.: (0511) 3034-3203
Mail: alexander.pelzer@nlwkn-h.niedersachsen.de

Andreas Jacob (Amphibien, Reptilien)
Tel.: (0511) 3034-3216
Mail: andreas.jacob@nlwkn-h.niedersachsen.de

Bärbel Pott-Dörfer (Säugetiere, außer Feldermäuse und
Feldhamster) (Mo. - Mi.)
Tel.: (0511) 3034-3201
Mail: baerbel.pott-doerfer@nlwkn-h.niedersachsen.de

Dagmar Stiefel (Fledermäuse, Feldhamster)
Tel.: (0511) 3034-3215
Mail: dagmar.stiefel@nlwkn-h.niedersachsen.de

Materialanforderung
Meldebogen, Rote Listen sowie Kartenmaterial, das Sie
zur Mitarbeit benötigen, erhalten Sie kostenlos – weite-
re Veröffentlichungen des NLWKN z. T. nur gegen
Gebühr. Auf folgenden Wegen können Sie Material und
Schriften bei uns anfordern:
– auf dem Bestellformular
– telefonisch oder per Mail bei Thomas Herrmann oder

Regina Jürries (s. o.)
– per fax (0511) 3034-3504
– Meldebogen und Karten digital:

www.nlwkn.niedersachsen.de > Naturschutz > Tier-
und Pflanzenartenschutz > Arten-Erfassungspro-
gramme > Tierarten-Erfassungsprogramm > Infos für
aktive Melderinnen und Melder

Autoren und Autorin

Thomas Herrmann, Jahrgang 1956
Studium der Landespflege an der
FH Osnabrück 1977-1981 mit Schwer-
punkt Landschaftspflege und Natur-
schutz. Seit 1981 im Dezernat Tier-
artenschutz der Fachbehörde für
Naturschutz. Tätigkeitsschwerpunkte
Datenhaltung/-aufbereitung und
-bewertung i.R.d. Niedersächsischen
Tierarten-Erfassungsprogramms,
Bearbeitung von Datenanfragen
sowie Betreuung von ehrenamtlichen
Mitarbeitern.

Dr. Reinhard Altmüller, geboren 1948,
Biologiestudium und Promotion in
Göttingen. Seit 1976 in der Nieder-
sächsischen Fachbehörde für Natur-
schutz für den Bereich wirbellose
Tiere verantwortlich, seit April 1994
Leiter des Dezernats Tierartenschutz
im NLÖ. Ein Schwerpunkt der Arbei-
ten des Dezernats ist die Analyse und
Dokumentation der Bestandsent-
wicklung ausgewählter Tierarten und
-gruppen in enger Zusammenarbeit
mit den in Niedersachsen aktiven
Faunisten und Naturschützern.

Günter Grein, geboren 1946,
beschäftigte sich bereits in der
Jugend intensiv mit der Natur.
Er studierte Landespflege an der
Fachhochschule Osnabrück. Seit 1978
ist er beim Dezernat Tierartenschutz
der Niedersächsischen Fachbehörde
für Naturschutz tätig. Hier ist er mit
verschiedenen Arbeiten im Rahmen
des Tierarten-Erfassungsprogramms
beschäftigt, er befasst sich u. a. mit
der Tiergruppe Heuschrecken.

Richard Podloucky, Jahrgang 1947;
Biologiestudium an der Universität
Hamburg; seit 1979 in der Fachbehör-
de für Naturschutz (NLÖ) im Tier-
artenschutz als Dezernent für den
Bereich Reptilien, Amphibien und
Fische verantwortlich, u. a. für Kartie-
rungen, Monitoring (FFH-Richtlinie),
Schutzprogramme und Beratung; als
Mitglied der DGHT-AG Feldherpeto-
logie (Leitung), des SEH Conservation
Committees bzw. der IUCN Specialist
Group auch auf nationaler und euro-
päischer Ebene für den Amphibien-
und Reptilienschutz tätig.

Bärbel Pott-Dörfer, geboren 1954,
studierte an der Universität Hannover
Biologie. Seit 1984 Forschungsarbei-
ten an der Uni Hannover im Lehrge-
biet Entomologie, freiberufliche
Arbeit u.a. für die Fachbehörde für
Naturschutz im Tierarten- und Pflan-
zenartenschutz. Seit 1986 bis 1991
mit Unterbrechungen folgten Tätig-
keiten bei der Fachbehörde im Säuge-
tierschutz mit Schwerpunkt Fleder-
maus-, Baummarder- und Feldhams-
terschutz. Seit 1992 ist sie im NLÖ
Dezernentin mit dem Themengebiet
Säugetierschutz (terrestrische Arten).

42 Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 5/01 - Suppl.



NLWKN – Niedersächsisches Tierarten-Erfassungsprogramm

Mitarbeit und Materialanforderung

Wenn Sie Interesse am Niedersächsischen Tierarten-
Erfassungsprogramm haben und eventuell mitarbeiten

möchten, können Sie Informations- und Arbeitsmaterial
mit einer Kopie dieses Formulars anfordern.

FAX 0511 - 3034-3504

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz – GVB IV
z. Hd. Frau R. Jürries
Postfach 91 07 13

30427 Hannover

Name, Vorname, Titel:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Wohnort:

Telefon (dienstl./privat): Fax:

Mail:

Ich bestelle für meine Kartierarbeiten folgende Meldeunterlagen (kostenlos):

Anzahl:

Meldebogen Libellen

Meldebogen Heuschrecken

Meldebogen Tagfalter

Meldebogen Nachtfalter

Meldebogen Wirbellose allgemein

Meldebogen Fische

Meldebogen Lurche/Kriechtiere

Meldebogen Säugetiere

Rote Liste der Libellen

Rote Liste der Heuschrecken

Rote Liste der Schmetterlinge

Rote Liste der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen

Rote Liste der Wasserkäfer

Rote Liste der Wanzen

Rote Liste der Schwebfliegen

Rote Liste der Lurche und Kriechtiere

Rote Liste der Säugetiere

Rote Liste der Wildbienen

Rote Liste der Webspinnen

Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer

Je einen Kartenausschnitt für die TK-Quadranten

(falls Sie nicht das Kartendownload-Angebot des
NLWKN nutzen möchten)

� Übersichtskarte 1 : 500.000 mit Blattschnitt und
Nummerierung der Topographischen Karten (TK)

� »Arten brauchen Daten« (Infodienst 5/01)

� »Das Niedersächsische Pflanzenarten-Erfassungs-
programm« (Suppl. zu 5/01)

� »Das Niedersächsische Tierarten-Erfassungs-
programm« (Suppl. zu 5/01)

� »Das Niedersächsische Vogelarten-Erfassungs-
programm« (Suppl. zu 5/01)
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– Fachbehörde für Naturschutz –
Der »Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen« erscheint
unregelmäßig. ISSN 0934-7135.
Abonnement: 15 � / Jahr. Einzelhefte 2,50 � zzgl. Versand-
kostenpauschale. Das Supplement wird nicht über den Verteiler
verschickt, sondern ist nur auf Einzelanforderung erhältlich.
Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Für den sachlichen Inhalt sind die Autoren verantwortlich.
3. Auflage 2012, 3.001 – 3.500
Titelbild und Zeichnungen: M. Papenberg ©. Der Umschlag
zeigt die Arten Abendsegler, Kreuzkröte, Plattbauch, Kreuz-
otter, Sumpfschrecke, Steinbeißer.
Rasterdaten der Topografischen Karte 1 : 50.000 vervielfältigt
mit Erlaubnis des Herausgebers LGN - Landesvermessung +
Geobasisinformationen Niedersachsen.

Schriftleitung dieser Ausgabe:
Bernd Pilgrim, NLÖ – Abt. Naturschutz –

Anschrift der Verfasser:
Thomas Herrmann, Reinhard Altmüller, Günter Grein, Richard
Podloucky, Bärbel Pott-Dörfer, NLÖ (Adresse s. Bezug)

Bezug:
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz (NLWKN) – Naturschutzinformation –
Postfach 910713, 30427 Hannover
e-mail: naturschutzinformation@nlwkn-h.niedersachsen.de
fon: 0511 / 3034-3305
fax: 0511 / 3034-3501
www.nlwkn.niedersachsen.de > Naturschutz > Veröffentlichungen
http://webshop.nlwkn.niedersachsen.de

44 Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 5/01 - Suppl. Tiere


